PETITION
Gablitz, im Dezember 2009
An das
Amt der NÖ Landesregierung

Umweltanwaltschaft

Herrn Mag. Dr. Harald Rossmann

Landhausplatz 1

3109  St. Pölten

Abholzungen am Gablitzbach
Sehr geehrter Herr Doktor,

seit Jahrzehnten und viele Bürgermeister lang plätscherte der Gablitzbach munter im Schatten der Bäume dahin.

Nun finden groß angelegte Abholzungen statt. Auf Anfrage erklärte Herr Bürger-meister Jelinek, dass Eigentümer von Fließgewässern verpflichtet sind, wegen des Hochwasserschutzes  Böschungen frei zu halten.
Wir verstehen, dass Böschungen von Bruch- und Schwemmholz bis zu einer gewissen Höhe wegen Verklausungsgefahr freizuhalten sind und der Abfluss zu gewährleisten ist. Allerdings werden derzeit sehr hohe Böschungen in einem unverhältnismäßigen Ausmaß radikal geschlägert, was mit Hochwassergefahr keinesfalls begründet werden kann, da das Niveau des vsv-liegenden Wohnbaues
weit darunter liegt und dieser Bau daher eventuell gar nicht hätte genehmigt werden dürfen.
Bitte veranlassen Sie einen Stopp dieser Schlägerungsaktionen und eine Beurteilung durch  Sachverständige
Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Krasel

im Namen der Mitunterzeichneten

3003 Gablitz – Linzerstr. 85 – 0664 35 60 812 – www.Krasel.at 
Der/die Gefertige unterstützt  die PETITION  gegen Kahlschlägerungen entlang des Gablitzbaches an die NÖ Umweltanwaltschaft
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